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 Veröffentlicht am 06.03.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs4;

AVG §70 Abs3;

VStG §64 Abs2;

Rechtssatz

Hat der UVS im Verfahren betre6end den Wiederaufnahmeantrag funktionell als erste, letzte und damit einzige Instanz

einzuschreiten, ist der pauschalierte Kostenbeitrag (sinngemäß) nach § 64 Abs 2 VStG mit 10 vH der verhängten

Geldstrafen zu bemessen.
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